
 
 
 
 

Verwaltungsordnung für das  

Institut für Anglistik und Amerikanistik  

 in der Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften  

der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 

 
 
 

 
§ 1  

Organisatorische Einbindung 
 
 
(1) Das Institut für Anglistik und Amerikanistik ist eine wissenschaftliche Einrichtung der Fakultät 

Geistes- und Kulturwissenschaften der Otto-Friedrich-Universität Bamberg im Sinn von Art. 19 
Abs. 5 Satz 1 Bayerisches Hochschulgesetz vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245) in Verbindung mit 
§ 63 Satz 1 Grundordnung.  

  
(2) Dem Institut für Anglistik und Amerikanistik sind die folgenden Mitglieder zugeordnet: 
 

1. der Inhaber oder die Inhaberin der Professur für Anglistik und Amerikanistik mit Schwer-
punkt Amerikanische Literaturwissenschaft sowie die zugeordneten wissenschaftlichen Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen und Lehrkräfte für besondere Aufgaben; 

2. der Inhaber oder die Inhaberin des Lehrstuhls für Englische Literaturwissenschaft sowie die 
zugeordneten wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Lehrkräfte für beson-
dere Aufgaben; 

3. der Inhaber oder die Inhaberin des Lehrstuhls für Englische Sprachwissenschaft einschließ-
lich Sprachgeschichte sowie die zugeordneten wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen und Lehrkräfte für besondere Aufgaben; 

4. der Inhaber oder die Inhaberin des Lehrstuhls für Britische Kultur sowie die zugeordneten 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Lehrkräfte für besondere Aufgaben; 

5. der Vertreter oder die Vertreterin des Faches Didaktik der englischen Sprache und Literatur 
sowie die zugeordneten wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Lehrkräfte 
für besondere Aufgaben; 

6. die Privatdozenten und Privatdozentinnen der im Institut vertretenen Fächer; 
7. die Honorarprofessoren und –professorinnen der im Institut vertretenen Fächer; 
8. die außerplanmäßigen Professoren und Professorinnen der im Institut vertretenen Fächer.  
 



 2

(3) 1Die Zuordnung weiterer Mitglieder erfolgt auf Antrag der Institutsleitung durch die Universitäts-
leitung. 

 
(4) 1Die Mitgliedschaft gilt für die Dauer der Zuordnung zum Institut für Anglistik und Amerikanis-

tik und endet mit dem Ende der Dienstzeit in der Universität. 2Die Mitgliedschaft kann auf An-
trag des Mitglieds aufgehoben oder von der Universitätsleitung auf Vorschlag der Institutsleitung 
beim Vorliegen eines wichtigen Grundes widerrufen werden.  

 
(5) Die Bestellung zum Mitglied des Instituts begründet keinen Anspruch auf eine gesonderte Vergü-

tung. 
 

 
§ 2 

Fachliche Ausrichtung und Aufgaben 
 
(1) Der fachliche Wirkungsbereich des Instituts umfasst Forschung und Lehre in Anglistik und Ame-

rikanistik. 
 
(2) Das Institut für Anglistik und Amerikanistik ist zuständig für 
 

1. die Beschlussempfehlung zur Bildung von Berufungsausschüssen; 
 
2. die Beschlussempfehlung zur Besetzung von Fachmentoraten in Habilitationsverfahren; 

 
3. die Beschlussempfehlung zur Bestellung von Honorarprofessoren und Honorarprofesso-

rinnen; 
 

4. die Beratung von Forschungsschwerpunkten sowie der entsprechenden Infrastruktur; 
 
5. die Verteilung der Mittel, die dem Institut für Anglistik und Amerikanistik für Lehrauf-

träge, Exkursionen und Tutorien zugeteilt worden sind; 
 

6. die Koordination der Studienordnungen und der Lehre. 
 
 

§ 3  
Organe 

 
(1) Organe des Instituts für Anglistik und Amerikanistik sind 
 

1. die Institutsleitung, die aus den dem Institut angehörenden Professoren und Professorin-
nen besteht. Auf Vorschlag der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter bzw. Mitar-
beiterinnen wird ein Mitglied aus dieser Gruppe durch die Professoren und Professorin-
nen in die Leitung bestellt.  
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2. der geschäftsführende Direktor oder die geschäftsführende Direktorin; 
 
3. der stellvertretende geschäftsführende Direktor (Stellvertreter) oder die stellvertretende 

geschäftsführende Direktorin (Stellvertreterin); 
 
4. die Institutsversammlung, die aus den dem Institut angehörenden Professoren und Profes-

sorinnen, Privatdozenten und Privatdozentinnen, Honorarprofessoren und –
professorinnen, außerplanmäßigen Professoren und Professorinnen, den wissenschaftli-
chen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Lehrkräften für besondere Aufgaben besteht. 

  
(2) 1Abstimmungen in der Institutsleitung erfolgen, sofern nicht ausdrücklich abweichend geregelt, 

durch einfache Mehrheit bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder. 
2Stimmrechtsübertragungen sind möglich. 3Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des geschäfts-
führenden Direktors bzw. der geschäftsführenden Direktorin und im Fall seiner oder ihrer Ver-
hinderung die Stimme dessen oder deren Stellvertreters bzw. Stellvertreterin den Ausschlag. 4Im 
Übrigen findet die Geschäftsordnung für den Senat der Otto-Friedrich-Universität Bamberg ent-
sprechende Anwendung mit Ausnahme der §§ 1, 6 und 8 Abs. 1 Satz 2 der Geschäftsordnung. 

 
 

§ 4 
Institutsleitung 

(1) Die Institutsleitung  
 

1. ist für alle Angelegenheiten des Instituts zuständig, die nicht nach gesetzlichen Bestim-
mungen der Entscheidung anderer Organe vorbehalten sind; 

2. ist – soweit Ressourcen zugeordnet sind – für den Einsatz des dem Institut zur Verfügung 
stehenden Personals, der Geld- und Sachmittel des Instituts verantwortlich; 

3. ist – soweit Räume zugeordnet sind – für den Einsatz der dem Institut zur Verfügung 
stehenden Räume verantwortlich.  

 
(2) 1Die Institutsleitung bestellt aus ihrer Mitte jeweils für die Dauer von zwei Jahren einen ge-

schäftsführenden Direktor oder eine geschäftsführende Direktorin sowie dessen oder deren Stell-
vertreter oder Stellvertreterin; Wiederbestellung ist möglich. 2Ist der geschäftsführende Direktor 
oder die geschäftsführende Direktorin verhindert, werden seine oder ihre Aufgaben und Rechte 
für den Zeitraum der Verhinderung durch dessen oder deren Stellvertreter oder Stellvertreterin 
wahrgenommen.  

 
(3)  Der geschäftsführende Direktor oder die geschäftsführende Direktorin 

1. vollzieht die Beschlüsse der Institutsleitung des Instituts für Anglistik und Amerikanistik, 
vertritt das Institut für Anglistik und Amerikanistik gegenüber den Organen und der 
Verwaltung der Universität und führt die laufenden Geschäfte des Instituts; 
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2. informiert unverzüglich die Institutsleitung über zu treffende Entscheidungen und Ange-
legenheiten; 

3. lädt mindestens einmal im Semester zu einer Sitzung der Institutsleitung ein; die wissen-
schaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Lehrkräfte für besondere Aufgaben, 
die Fachschaftsvertretung und die Frauenbeauftragte der Fakultät werden bei sie betref-
fenden Angelegenheiten beteiligt; 

 
4. lädt im Namen der Institutsleitung mindestens einmal im Semester die dem Institut ange-

hörenden Mitglieder sowie die Fachschaftsvertretung zu einer Institutsversammlung ein; 
die Einladung geht nachrichtlich auch an die Frauenbeauftragte der Fakultät. 

 
(4) 1 Der geschäftsführende Direktor oder die geschäftsführende Direktorin kann mit einer Mehrheit 

von zwei Drittel der Mitglieder der Institutsleitung abgewählt werden. 2 Wird der geschäftsfüh-
rende Direktor oder die geschäftsführende Direktorin abgewählt, bestellt die Institutsleitung un-
verzüglich einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für eine Amtszeit von zwei Jahren. 

 
 

§ 5 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Otto-Friedrich-Universität Bamberg    
 
 
 


